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Die russische Oktoberrevolution bedeutet den am 
meisten einschneidenden Wendepunkt in der Entwick
lung der menschlichen Gesellschaft, den die Geschichte 
kennt. Das Neue, das sie gebracht hat und fortlaufend 
bringt, kann im Rahmen eines Vortrags nur an ein
zelnen Hauptpunkten erläutert werden.

Ihre geistige Grundlage hat die Oktoberrevolution in 
dem dialektischen und historischen Materialismus, den 
Marx und Engels begründet, Lenin und Stalin fortge
bildet haben. Nach dem historischen Materialismus 
kann sich eine tiefgreifende Umwälzung der gesell
schaftlichen Verhältnisse nur vollziehen durch eine ent
sprechende Änderung der Produktionsverhältnisse, in 
juristischer Ausdrucksweise der Eigentumsverhältnisse, 
eine Änderung, die, ausgehend von der Wirtschaft, sich 
auf alle Lebensgebiete erstreckt. In der russischen Re
volution handelt es sich um den Übergang vom Kapi
talismus zum Sozialismus, der dadurch erfolgt, daß das 
Eigentum an den Produktionsmitteln vergemeinschaftet 
wird. Dadurch wird im Gegensatz zu früheren Revo
lutionen der Unterdrückung, der Ausbeutung der über
wiegenden Mehrheit durch eine Minderheit ein Ende 
gesetzt. Dieser Umschwung kann nur im Wege des 
Klassenkampfes, und zwar nur in der Weise erfolgen, 
daß die Arbeiterschaft im Bündnis mit anderen unter
drückten Bevölkerungsschichten, den den Interessen 
der Bourgeoisie dienenden bisherigen Staatsapparat zer
schlägt und durch ihre Diktatur, durch die Diktatur 
des Proletariats, ersetzt. Entgegen der von dem rechten 
Flügel der Sozialdemokraten, der heute in den sozial
demokratischen Parteien des Westens die Führung hat, 
vertretenen Ansicht, ist ein friedliches Hinüber
wachsen des Kapitalismus in den Sozialismus unmöglich.

Nachdem die' Sowjetmacht in der großen russischen 
Revolution die Herrschaft erkämpft hatte, ließ sich 
in der Industrie die Vergemeinschaftung der Produk
tionsmittel verhältnismäßig leicht durchführen, während 
in der Landwirtschaft die Kollektivierung eine schwie
rige und langwierige Aufgabe war. Erst im Anfang 
der dreißiger Jahre war — vor allem dank der weisen 
Politik von Stalin — die Kollektivierung der Land
wirtschaft so weit gediehen, daß die sozialistische Ge
meinwirtschaft in ihrer Gesamtheit als völlig gesichert 
angesehen werden konnte. Dieser Prozeß muß, wie 
Stalin in seiner letzten Abhandlung eingehend ausge
führt hat, weiterentwickelt werden, damit der Sozia
lismus in den Kommunismus übergehe. Gegenwärtig 
vollzieht sich in der Sowjetunion dieser Übergang. Der 
Unterschied zwischen dem Sozialismus und dem Kom
munismus besteht darin, daß im Sozialismus die Ent
lohnung nach der Leistung, im Kommunismus — gleich
falls bei Leistung nach den Fähigkeiten — die Ent
lohnung nach den Bedürfnissen erfolgt. Der Kommu
nismus setzt eine Erziehung des Volkes voraus, in 
deren Ergebnis jeder es als seine Pflicht ansieht und 
als Ehre und Freude empfindet, alle seine Kräfte in 
den Dienst der Gesamtheit zu stellen. Und er setzt 
weiter eine außerordentliche Ertragsfähigkeit der Wirt
schaft voraus. Schon im Stadium des Sozialismus ist 
es für die neue Wirtschaft lebenswichtig, daß sie sich 
als ungleich viel ertragsfähiger als die kapitalistische 
Wirtschaft erweist. Das hat Lenin wiederholt betont, 
und es leuchtet ein, wenn man bedenkt, daß der Sozia
lismus, um den Kapitalismus zu ersetzen, ihm gegen
über einen gesellschaftlichen Fortschritt darstellen muß, 
und daß nach dem historischen Materialismus ein 
solcher Fortschritt in erster Linie in der Entwicklung 
der Produktivkräfte liegt.

Die sozialistische Wirtschaft der Sowjetunion hat ihre 
Überlegenheit über die kapitalistische Wirtschaft un
widerleglich bewiesen. Sie hat in verhältnismäßig 
kurzer Zeit •eine Steigerung der Produktion erreicht, 
wie sie in der Geschichte des Kapitalismus nicht ihres
gleichen hat.

Dank der Vergemeinschaftung des Eigentums an den 
Produktionsmitteln hat sich in der Sowjetunion unter 
der Führung der Kommunistischen Partei eine Demo

kratie der Werktätigen gebildet, in der das Volk wirk
lich sich selbst regiert, in der alles für das Volk und 
durch das Volk geschieht. Es ist ein alter Menschheits
traum zur Realität geworden: eine solidarische Arbeits
gemeinschaft, die das ganze Gesellschaftsleben umfaßt, 
und an der alle als Freie und Gleichberechtigte beteiligt 
sind. Weniger, daß es solidarisierend wirke, wird dem 
Sowjetregime von seinen Gegnern abgestritten, als daß 
die Freiheit mit ihm vereinbar sei. Was die Freiheit 
betrifft, so vermag der bürgerlich Denkende es sich 
nicht vorzustellen, daß sich in einem Volk ohne Zwang, 
wenn schon nicht ohne Leitung, eine gemeinsame Le
bensanschauung bilden kann, auf deren Grundlage sich 
eine schöpferische individuelle Freiheit entfaltet. Daß 
in der Sowjetunion allgemeine Übereinstimmung über 
die großen Ziele der Gesellschaft besteht, hindert nicht, 
daß in ihr unter der Beteiligung breitester Massen 
eine lebhafte, fruchtbare Auseinandersetzung über die 
Mittel, mit denen sie sich am besten fördern lassen, 
geführt wird, die heute schon den verschiedensten Völ
kern Nutzen gebracht hat und in Zukunft allen noch 
größeren Nutzen bringen wird. Und wo wäre die Frei
heit der breiten Massen der Unterdrückten in den 
kapitalistischen Staaten und was bedeutet schon Frei
heit, wenn ihrer nur die Angehörigen der privilegierten 
Klassen teilhaftig sind?

Die Gegner der Sowjetunion sagen, sie sei kein 
Rechtsstaat, die Rechte des Menschen und des Bürgers 
fänden in ihr keine Anerkennung. Aber welcher 
Katalog der Grundrechte des Bürgers in den bürger
lich demokratischen Verfassungen käme dem der 
Stalinschen Verfassung gleich, der u. a. das Recht auf 
Arbeit enthält, das kein kapitalistischer Staat auch 
beim besten Willen dem Menschen gewähren kann, und 
das schon Turgot im 18. Jahrhundert als das unab
dingbarste Menschenrecht bezeichnet hatte. Ein wesent
licher Unterschied zwischen den Grundrechten der 
Stalinschen Verfassung und denen der bürgerlichen 
Verfassungen besteht ferner darin, daß für die einen 
die realen Garantien ihrer Respektierung gegeben sind, 
während die anderen zu nicht geringem Teil nur auf 
dem Papier der Gesetze stehen. Auch konnte Stalin 
mit vollem Recht am Schluß seiner letzten Rede sagen, 
daß die Bourgeoisie die Fahne der früher von ihr prokla
mierten bürgerlichen Freiheiten längst über Bord ge
worfen habe, und daß außer den kommunistischen und 
den demokratischen Parteien niemand da sei, der sie 
erheben und hochhalten könnte.

Die Freundschaft zwischen den Menschen, zu der das 
Sowjetregime führt, bezieht sich auch auf die Freund
schaft zwischen den Völkern. Die zahlreichen Völker, 
die unter dem Zarismus unterdrückt waren, sind jetzt 
vom Joch befreit. Sie helfen sich gegenseitig bei der 
Entfaltung ihrer nationalen Kultur und wirken brüder
lich zusammen an kultureller Friedensarbeit. Die 
Nationalitätenpolitik gehört zu den schönsten Ruhmes
titeln Lenins und Stalins. Auf niemand blicken in 
unseren Tagen die um ihre Unabhängigkeit kämpfen
den Völker mit solchem Vertrauen wie auf das Sowjet
volk und auf die aufs innigste mit ihm verbundene 
Sowjetregierung.

Gegenwärtig beschäftigt keine Frage die Menschheit 
derart tief wie die Frage von Krieg und Frieden. Jedem 
Friedliebenden muß die Sowjetunion als der Hort, als 
das Bollwerk des Friedens erscheinen. Seit Lenin 
gegen Ende des ersten Weltkrieges den Kriegführenden 
einen Frieden ohne Annexionen und ohne Kontribu
tionen vorschlug, hat bis auf den heutigen Tag der 
Sowjetstaat mit einer zähen Geduld ohnegleichen alles 
getan, um den Frieden zu erhalten. Er vermochte 
nicht, den zweiten Weltkrieg zu verhindern, aber er 
vermochte, ihm so zu begegnen und ihn so zu Ende 
zu führen, daß die Hoffnungen der reaktionären Kreise 
zunichte wurden, daß er nicht eine Schwächung, son
dern eine kaum berechenbare Stärkung der Weltgeltung 
der Sowjetunion bedeutete und daß eine Reihe mäch
tiger Staaten den Weg des Sozialismus beschritt. Der 
Große Vaterländische Krieg der Sowjetunion, in dem
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